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GEMA-Gesamtvertrag 
 
 
Zusammenfassung 
 
Der ZDH hat zugunsten der Handwerksorganisationen einen Gesamtvertrag mit 
der GEMA geschlossen, der für zahlreiche Nutzungsarten sowohl der Kampag-
nen- als auch jeder anderweitigen Musik einen Preisnachlass in Höhe von 20 
Prozent gewährt. 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der ZDH zwischenzeitlich einen 
Gesamtvertrag mit der GEMA abgeschlossen hat. Dieser Vertrag verpflichtet die 
GEMA, grundsätzlich jeder Handwerksorganisation, die ihr durch uns in bestimm-
ter Form genannt wird, einen Preisnachlass in Höhe von 20 Prozent einzuräumen. 
Der Vertrag gilt mit sofortiger Wirkung und umfasst zahlreiche Nutzungsarten der 
Kampagnen- und jeder anderweitigen Musik, wie etwa für die Nutzung von Musik 
für Telefonwarteschleifen, die Vorführung von Live-Musik sowie das Abspielen 
von Unterhaltungs- und Tanzmusik. 
 
Die Gewährung des Preisnachlasses setzt voraus, dass die Handwerksorganisa-
tionen bei Anmeldung der jeweils beabsichtigten Musiknutzung ausdrücklich Be-
zug auf den bestehenden Gesamtvertrag des ZDH nehmen. Darüber hinaus kön-
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nen nur diejenigen Organisationen des Handwerks den vertraglichen Preisnach-
lass erhalten, die der GEMA zuvor in vorgegebener Form genannt werden. Über 
die Anforderungen und den Ablauf des Meldeverfahrens werden wir in einem ge-
sonderten Rundschreiben zeitnah informieren.  
 
Einzelheiten zu dem Gesamtvertrag sowie weitere Hinweise zur GEMA – speziell 
auch im Hinblick auf den TV-Spot der Imagekampagne – haben wir in einem In-
formationsblatt zusammengefasst, das auf der Kampagnenhomepage unter 
www.handwerk.de hinterlegt sowie im Anhang zu diesem Schreiben beigefügt ist. 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 gez. Stefan Koenen       gez. Christoph von Hammerstein 
 
 
 
Anlage 
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